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Septische Chirurgie

Zusammenfassung

Etwa 45% der Unfallverletzungen betreffen
die Hand. Diese werden in der Regel von Ärz-
ten versorgt, die nicht über die Bezeichnung
“Handchirurg”als Zusatzbezeichnung ge-
mäß der Weiterbildungsordnung verfügen.
Das vorgestellte Modellprojekt “Handchirur-
gische Versorgung”soll unter Nutzung vor-
handener vertraglicher Möglichkeiten die
adäquate Versorgung sicher stellen. Damit
können Bagatellfälle erkannt und Verletzun-
gen gemäß einer differenzierten Indika-
tionsliste der weiteren Versorgung durch ei-
nen Handchirurgen zugeführt werden. Die
Möglichkeit einer zeitnahen handchirurgi-
schen Beratung ergänzt das Versorgungsan-
gebot.
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Grundlagen des Modellprojekts

Dem Modellprojekt „Handchirurgische
Versorgung“ liegen Erfahrungen in den
Landesverbänden der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften in Südwest-
deutschland, Berlin, Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern sowie bei
der Berufsgenossenschaft Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW), BV
Hamburg, in Zusammenarbeit mit dem
Berufsgenossenschaftlichen Unfallkran-
kenhaus Hamburg zu Grunde. Stützte
sich das Projekt im Landesverband Süd-
westdeutschland der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften auf die Verant-
wortlichkeit des Durchgangs- bzw.
H-Arztes, andere Ärzte zur Klärung der
Diagnose oder zur Mitbehandlung hin-
zuzuziehen (§ 25 Vertrag Ärzte/Unfall-
versicherungsträger), bezogen sich die
Projekte im Landesverband Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und der BGW mit dem Unfall-
krankenhaus Hamburg auf die Überwa-
chung und Steuerung des Heilverfah-
rens durch den Unfallversicherungsträ-
ger (§ 26 Abs. 5 SGB VII, § 13 Vertrag 
Ärzte/Unfallversicherungsträger).

Die aus den unterschiedlichen An-
sätzen heraus gewonnenen Erfahrungen
sind in das hier dargestellte Modellpro-
jekt eingeflossen (Abb.1). In dieser Form
wird das Projekt zurzeit in den Berei-
chen der Landesverbände Bayern/Sach-
sen, Südwestdeutschland und Nord-
westdeutschland umgesetzt.

Ablauf des Projekts

In der Regel ist der Durchgangsarzt-/
H-Arztbericht erste Informationsquelle
für den Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung über das Vorliegen eines
Arbeitsunfalls. Die vorgesehene unver-
zügliche Erstattung der Berichte ist un-
abdingbar für die Umsetzung des Mo-
dellprojekts und bedarf daher einer ver-
stärkten Kontrolle durch die Unfallver-
sicherungsträger und einer evtl. not-
wendigen Information an den zuständi-
gen Landesverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften bei Nichtein-
haltung durch den beteiligten Arzt.

Durchgangsärzte bzw. H-Ärzte sind
gehalten, den Patienten bei Einleitung
besonderer Behandlung und Vorliegen
einer im Indikationskatalog vorgegebe-
nen Verletzung (Abb. 2) einem Hand-
chirurgen vorzustellen. Liegt keine Indi-
kationsverletzung vor, hat der Durch-
gangsarzt/H-Arzt sowohl bei besonde-
rer als auch bei allgemeiner Behandlung
nach 10 Tagen zu prüfen, ob die Hinzu-
ziehung eines Handchirurgen angezeigt
ist. Unabhängig hiervon soll der Unfall-
versicherungsträger im Rahmen seiner
Überwachung und Steuerung des Heil-
verfahrens von einem handchirurgi-
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Abstract

About 45% of accidental injuries involve the
hand.These injuries are usually cared for by
physicians who have not completed addi-
tional training as “hand surgeons” in accor-
dance with the regulations on further train-
ing. Using available contractual possibilities,
petty cases can be avoided with the model
project and adequate care provided.
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schen Berater erforderlichenfalls eine
Stellungnahme (Abb. 3) zu der Frage
einholen, ob und ggf. welche besonde-
ren Behandlungsmaßnahmen empfeh-
lenswert sind.

Im Bereich des Landesverbandes
Nordwestdeutschland der gewerblichen

Berufsgenossenschaften (Bundesländer
Bremen, Hamburg, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Sachsen-An-
halt) sind zurzeit 44 Handchirurgen
(Stand 25.06.2002) an dem Modellpro-
jekt beteiligt (Abb. 4). Diese haben
gegenüber dem Landesverband ihre
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Abb. 1 � Modellprojekt „Handchirurgische Versorgung“ für leichte und mittel-
schwere Verletzungen

Abb. 2 � Indikationsliste zur Versorgung durch Handchirurgen Abb. 3 � Faxvorlage zur handchirurgischen Beratung

Trauma und Berufskrankheit 2•2003 | S345



| Trauma und Berufskrankheit 2•2003S346

Septische Chirurgie

fachliche Eignung und die erforderliche
Ausstattung der Praxis bzw. Ambulanz
nachgewiesen.Der Landesverband konn-
te den ihm angeschlossen 46 Trägern
der gesetzlichen Unfallversicherung 4

handchirurgische Berater nennen, die
für die unverzügliche Abgabe von Stel-
lungnahmen per Fax zur Verfügung ste-
hen (innerhalb von 24 h).

Das am 01. März 2002 im Bereich
des Landesverbandes Nordwestdeutsch-

land der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften angelaufene Modellprojekt ist
vorerst auf die Dauer von 1 Jahr befristet.
Maßnahmen zur Ergebniskontrolle sind
eingeleitet.

Abb. 4 � Standorte der am 
Modellprojekt beteiligten
Handchirurgen
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